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mit einer Prüfung nach Nummer 2 Buchstabe a an-
erkannt wurde.
Die Grundkenntnisse der deutschen Rechtssprache 
können auch durch eine Prüfung nach Satz 1 Num-
mer 1 Buchstabe a und b oder Nummer 2 Buchstabe 
a und b nachgewiesen werden.“

c) In Absatz 3 Nummer 5 wird das Wort „Sprachkennt-
nisse“ durch das Wort „Fachkenntnisse“ ersetzt.

5. § 42 wird wie folgt geändert:
a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

„§ 42 
Alternativer Befähigungsnachweis, gleichwertige 

Qualifikationen nach der Berufsanerkennungsrichtlinie“.
b) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) In dem Satzteil vor Nummer 1 werden das Wort „Sprach-
kenntnisse“ durch das Wort „Fachkenntnisse“ und die 
Wörter „Prüfung nach § 41 Absatz 2“ durch die Wörter 
„bestandenen Prüfung nach § 41 Absatz 2 Satz 1“ er-
setzt.

bb) In Nummer 1 werden die Wörter „weder eine Prüfung 
bei einem staatlichen Prüfungsamt noch an einer Hoch-
schule“ durch die Wörter „keine Prüfung nach § 41 Ab-
satz 2 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe a oder Nummer 2 
Buchstabe a“ ersetzt.

cc) In Nummer 2 werden die Wörter „die jeweilige Spra-
che“ durch die Wörter „eine nach § 41 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 1 Buchstabe b oder Nummer 2 Buchstabe b im 
Ausland bestandene Prüfung“ ersetzt.

c) Absatz 2 wird wie folgt gefasst:
„(2) Fachkenntnisse sind in geeigneter Weise nachzuwei-

sen. Als Nachweis im Sinne des Absatzes 1 für Sprachkennt-
nisse der deutschen sowie der zu beeidigenden Sprache 
kommen insbesondere in Betracht:
1. die Urkunde über ein abgeschlossenes Studium an einer 

staatlich anerkannten Hochschule im Ausland, ohne 
dass der Abschluss von einer zuständigen deutschen 
Stelle als vergleichbar eingestuft worden ist,

2. ein C2-Sprachzertifikat des Gemeinsamen Europäischen 
Referenzrahmens für Sprachen eines staatlich anerkann-
ten Sprachinstituts,

3. das Zeugnis einer Industrie- und Handelskammer über 
den Erwerb des anerkannten Fortbildungsabschlusses 
Geprüfter Übersetzer oder Geprüfte Übersetzerin nach 
der Übersetzerprüfungsverordnung vom 8. Mai 2017 
(BGBl. I S. 1159), die durch Artikel 81 der Verordnung 
vom 9. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2153) geändert wor-
den ist, in der jeweils geltenden Fassung, oder

4. der Nachweis über das Bestehen eines staatlichen Ver-
fahrens zur Überprüfung der Sprachkenntnisse.“

d) Absatz 3 wird wie folgt geändert:
aa) In Satz 1 werden die Wörter „sind die Voraussetzungen 

des § 41 Absatz 1 Nummer 2 bis 6“ durch die Wörter „ist 
die Voraussetzung des § 41 Absatz 1 Nummer 6“ ersetzt.

bb) Satz 2 wird wie folgt gefasst:
„Antragstellerinnen und Antragsteller, deren Qualifika-
tion nicht im Sinne des Satzes 1 als gleichwertig aner-
kannt wurde, können die fehlenden Kenntnisse und Aus-

Das Abgeordnetenhaus hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1 
Änderung des Justizgesetzes Berlin

Das Justizgesetz Berlin vom 22. Januar 2021 (GVBl. S. 75), das 
durch Gesetz vom 14. September 2021 (GVBl. S. 1076) geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert:
1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:

a) Die Angabe zu § 42 wird wie folgt gefasst:
„Alternativer Befähigungsnachweis, gleichwertige Qualifi-
kationen nach der Berufsanerkennungsrichtlinie“.

b) Die Angabe zu § 44 wird wie folgt gefasst:
„Befristung der allgemeinen Beeidigung oder der Ermächti-
gung, Verlängerung, Verzicht, Widerruf“.

2. § 22 Satz 2 wird durch die folgenden Sätze ersetzt:
„Mit nicht den Beamtinnen und Beamten der Laufbahngruppe 2, 
erstes Einstiegsamt, vorbehaltenen Aufgaben der Urkundsbeam-
tin oder des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle können auch 
Justizbeschäftigte, Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferenda-
re oder Beamtinnen und Beamte des Justizwachtmeisterdienstes 
betraut werden, wenn diese auf dem Sachgebiet, das ihnen über-
tragen werden soll, einen Wissens- und Leistungsstand aufwei-
sen, der dem durch die Ausbildung nach § 153 Absatz 2 des Ge-
richtsverfassungsgesetzes vermittelten Stand gleichwertig ist. 
Die Ausbildung zu Justizfachangestellten vermittelt einen 
gleichwertigen Wissens- und Leistungsstand. Im Übrigen tref-
fen die Entscheidung über die Gleichwertigkeit des Wissens- 
und Leistungsstands nach Satz 2 die jeweiligen Gerichts- oder 
Behördenleitungen.“

3. § 24 Absatz 4 bis 6 wird aufgehoben.
4. § 41 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Nummer 6 wird das Wort „Sprachkenntnisse“ 
durch die Wörter „Fachkenntnisse in der deutschen und der 
zu beeidigenden Sprache“ ersetzt.

b) Absatz 2 wird wie folgt gefasst:
„(2) Über die erforderlichen Fachkenntnisse nach Ab-

satz 1 Nummer 6 verfügt, wer über Grundkenntnisse der 
deutschen Rechtssprache verfügt und
1. als Dolmetscherin oder Dolmetscher

a) im Inland die Dolmetscherinnen- oder Dolmetscher-
prüfung eines staatlichen oder staatlich anerkannten 
Prüfungsamtes oder eine andere staatliche oder 
staatlich anerkannte Prüfung für den Dolmetscherin-
nen- oder Dolmetscherberuf bestanden hat oder

b) im Ausland eine Prüfung bestanden hat, die von ei-
ner zuständigen deutschen Stelle als gleichwertig 
mit einer Prüfung nach Nummer 1 Buchstabe a an-
erkannt wurde;

2. als Übersetzerin oder Übersetzer
a) im Inland die Übersetzerinnen- oder Übersetzerprü-

fung eines staatlichen oder staatlich anerkannten 
Prüfungsamtes oder eine andere staatliche oder 
staatlich anerkannte Prüfung für den Übersetzerin-
nen- oder Übersetzerberuf bestanden hat oder

b) im Ausland eine Prüfung bestanden hat, die von ei-
ner zuständigen deutschen Stelle als gleichwertig 
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vom 16. August 1993 (GVBl. S. 372), das zuletzt durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 5. Juni 2019 (GVBl. S. 284) geändert worden ist, wird 
wie folgt geändert:
1. In der Anmerkung zu Nummer 2.3 wird Satz 2 wie folgt gefasst:

„Die Gebühr entsteht nicht im Fall einer Selbstauskunft oder 
wenn die Auskunft zur Führung einer Betreuung als ehrenamt-
licher Betreuer (§ 19 Absatz 1, § 21 des Betreuungsorganisati-
onsgesetzes) benötigt wird.“

2. In Nummer 4.1 werden die Wörter „(§ 189 des Gerichtsverfas-
sungsgesetzes)“ durch die Wörter „(§ 189 des Gerichtsverfas-
sungsgesetzes und § 43 des Justizgesetzes Berlin)“ ersetzt.

3. In Nummer 4.2 werden nach den Wörtern „die in einer fremden 
Sprache abgefasst wurden“ die Wörter „(§ 43 des Justizgesetzes 
Berlin)“ eingefügt.

4. Nach Nummer 4.3 werden die folgenden Nummern 4.4 bis 4.6 
eingefügt:
„4.4 Verlängerung der allgemeinen Beeidigung von 

Gerichtsdolmetscherinnen und Gerichtsdolmet-
schern nach § 7 Absatz 1 Satz 2 des Gerichts-
dolmetschergesetzes und von sonstigen Dol-
metscherinnen und Dolmetschern nach § 44 
Absatz 1 Satz 2 des Justizgesetzes Berlin

70 €

Für eine zweite und jede weitere Sprache er-
höht sich die Gebühr um

10 €

4.5 Verlängerung der Ermächtigung von Überset-
zerinnen und Übersetzern zur Bescheinigung 
der Richtigkeit und Vollständigkeit der Über-
setzungen von Urkunden, die in einer fremden 
Sprache abgefasst wurden, nach § 44 Absatz 1 
Satz 2 des Justizgesetzes Berlin

70 €

Für eine zweite und jede weitere Sprache er-
höht sich die Gebühr um

10 €

4.6 Mindestgebühr sowie Gebühr für die Zurück-
weisung oder Zurückstellung eines Antrags, 
für den eine Gebühr nach Nummer 4.4 oder 4.5 
vorgesehen ist. Bezieht sich die Zurückwei-
sung oder Zurückstellung auf mehrere Spra-
chen, wird die Gebühr für jede Sprache geson-
dert erhoben.“

25 €“

5. Die Erläuterung zum 4. Abschnitt wird wie folgt gefasst:
„Anmerkung:
Die Gebühren nach den Nummern 4.1 und 4.2 werden nicht ne-
beneinander erhoben. Sind mehrere Gebühren nach den Num-
mern 4.1 bis 4.3 nebeneinander zu erheben, darf die Höchstge-
bühr von 160 € nicht überschritten werden.
Die Gebühren nach den Nummern 4.4 und 4.5 werden nicht ne-
beneinander erhoben. Sind mehrere Gebühren nach den Num-
mern 4.4 bis 4.6 nebeneinander zu erheben, darf die Höchstge-
bühr von 95 € nicht überschritten werden.
Die Vereidigung von Richterinnen, Richtern, Justizbeamtinnen 
und Justizbeamten als Dolmetscherinnen, Dolmetscher, Über-
setzerinnen oder Übersetzer ist gebührenfrei.“

Artikel 4 
Inkrafttreten

(1) Artikel 3 tritt am 1. Januar 2023 in Kraft.
(2) Im Übrigen tritt das Gesetz am Tage nach der Verkündung im 

Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 8. Dezember 2022

Der Präsident des Abgeordnetenhauses von Berlin
Dennis  B u c h n e r

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Die Regierende Bürgermeisterin
Franziska  G i f f e y

bildungsinhalte durch den erfolgreichen Abschluss der 
Eignungsprüfung oder eines Anpassungslehrgangs aus-
gleichen, wenn die Anforderungen an die Ausbildung 
und Prüfung im Herkunftsland nur teilweise gleichwer-
tig oder teilweise vergleichbar sind.“

6. § 44 wird wie folgt geändert:
a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

„§ 44 
Befristung der allgemeinen Beeidigung oder 

der Ermächtigung, Verlängerung, Verzicht, Widerruf“.
b) Dem Absatz 1 wird folgender Absatz 1 vorangestellt:

„(1) Die allgemeine Beeidigung oder die Ermächtigung en-
det nach fünf Jahren. Sie wird auf Antrag der Sprachmittlerin 
oder des Sprachmittlers jeweils um weitere fünf Jahre ver-
längert, wenn keine Tatsachen vorliegen, die die Annahme 
rechtfertigen, dass die Voraussetzungen nach § 41 Absatz 1 
Nummer 1 und 3 bis 6 fehlen. Dem Antrag auf Verlängerung 
ist ein aktueller Nachweis nach § 41 Absatz 3 Nummer 1 bis 
3 beizufügen. Ist die Dolmetscherin oder der Dolmetscher 
zum Zeitpunkt des ersten Verhandlungstages nach diesem 
Gesetz allgemein beeidigt und beruft sie oder er sich auf die-
sen Eid, besteht die Beeidigung für dieses Verfahren bis zu 
dessen Abschluss fort. Hat die Sprachmittlerin oder der 
Sprachmittler die Verlängerung der allgemeinen Beeidigung 
oder Ermächtigung vor Ablauf der Frist nach Satz 1 bean-
tragt, besteht die allgemeine Beeidigung oder Ermächtigung 
bis zur Entscheidung über die Verlängerung durch die nach 
§ 40 Absatz 1 für zuständig bestimmte Stelle fort.“

c) Der bisherige Absatz 1 wird Absatz 2.
d) Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 3 und die Nummern 3 

und 4 werden durch folgende Nummer 3 ersetzt:
„3. gegen die Pflicht, treu und gewissenhaft zu übertragen, 

verstoßen hat.“
7. In § 45 Absatz 2 Nummer 1 wird die Angabe „Absatz 1“ durch 

die Angabe „Absatz 2“ ersetzt.
8. § 68 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 1 werden die Wörter „Inkrafttreten dieses Gesetzes“ 
durch die Angabe „1. Januar 2023“ ersetzt.

b) Die Sätze 2 und 3 werden wie folgt gefasst:
„Für sie beginnt die Frist nach § 44 Absatz 1 Satz 1 erstmals 
ab dem 1. Januar 2023 zu laufen. Anträgen auf Verlängerung 
einer nach Satz 1 fortgeltenden Beeidigung oder Ermächti-
gung sind abweichend von § 44 Absatz 1 Satz 3 sämtliche 
Unterlagen zum Nachweis nach § 41 Absatz 3 Nummer 1 
bis 5 beizufügen.“

Artikel 2 
Änderung des Gesetzes über die Modernisierung 

und Bereinigung von Justizgesetzen im Land Berlin
Artikel 9 Absatz 3 des Gesetzes über die Modernisierung und Be-

reinigung von Justizgesetzen im Land Berlin vom 22. Januar 2021 
(GVBl. S. 75) wird wie folgt gefasst:

„(3) Abweichend von Absatz 2
1. treten § 21 Nummer 3 und die §§ 39 bis 49 des Artikels 1 am 

1. Januar 2023 in Kraft und
2. gelten bis zum 31. Dezember 2022 § 19 des Gesetzes zur 

Ausführung des Gerichtsverfassungsgesetzes vom 23. März 
1992 (GVBl. S. 73), das zuletzt durch Artikel 9 Absatz 2 und 
3 des Gesetzes vom 30. Mai 2016 (GVBl. S. 282) geändert 
worden ist, und die Verordnung zur Regelung der Allge-
meinbeeidigung von Dolmetschern und Ermächtigung von 
Übersetzern vom 27. Januar 2010 (GVBl. S. 31) fort und 
werden zum 1. Januar 2023 aufgehoben.“

Artikel 3 
Änderung des Justizverwaltungskostengesetzes Berlin

Die Anlage zu § 1 Absatz 2 (Gebührenverzeichnis) des Justizver-
waltungskostengesetzes Berlin in der Fassung der Bekanntmachung 
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